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Wohnsitzverlagerung ins Ausland

Planen Sie, Ihren Wohnsitz vom Inland ins EU-Ausland (oder vom Ausland ins Inland) zu 
verlegen, lassen Sie sich vorher auch erbrechtlich beraten.

Bisher sind alle Beteiligte davon ausgegangen, dass im o.a. Sachverhalt beim Tod eines 
Ehepartners  das deutsche Erbrecht greift. Mit diesem Vorurteil hat der EuGH gründlich aufgeräumt. 
Es findet das ausländische Erbrecht Anwendung.

Das führt u.a. dazu, dass der pauschale Zugewinnausgleich ersatzlos entfällt, was sicherlich von 
den Beteiligten häufig nicht gewollt sein wird. Auf die Entscheidung des EuGH vom 1.3.2018 - C 
558/16, Mahnkopf, weise ich hin.
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